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Bedingungen für die Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung
Swiss Life EMI Plus

Stand: 09.2010 (AVB_EV_EMI_2010_09)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die folgenden Bedingungen informieren Sie über Regeln, die für Ihren Versicherungsvertrag gelten.

Zur besseren Lesbarkeit erfolgen Personenbezeichnungen in der Einzahl, auch wenn mehr als eine
Person angesprochen sein könnte. Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich in
gleicher Weise auf Frauen und Männer.

Die sich aus den gesetzlichen Vorschriften und den Allgemeinen Bedingungen ergebenden Rechte und
Pflichten gelten für den Versicherungsnehmer; einzelne Vorschriften auch für die versicherte Person.



P
- 

S
-1

31
5

AVB_EV_EMI_2010_09 Seite 2 von 17

Inhaltsverzeichnis

1  Versicherungsschutz     3 6.2 Wann können Sie Ihre Versicherung
1.1 Wann liegt vollständige Erwerbsminderung     prämienfrei stellen?  10
    im Sinne dieser Bedingungen vor? 3 6.3 Wann können Sie Ihre Versicherung
1.2 Welche Kriterien gelten bei     kündigen und welche Folgen hat dies? 11
    Pflegebedürftigkeit?  3
1.3 Inwieweit sind schwere Erkrankungen 7  Sonstige Änderungen der Versicherung 12
    mitversichert?        3 7.1 Welche Bestimmungen können geändert
1.4 Was gilt bei der Beeinträchtigung     werden?               12
    von Grundfähigkeiten? 4 7.2 Welche Nachversicherungsgarantie

    gibt es?              12
2  Versicherungsleistungen 4 7.3 Welche Option gibt es beim
2.1 Welche Leistungen erbringen wir? 4     Überschussverwendungs-System
2.2 Welche Leistungen sind zusätzlich     Bonusrente?           13
    versichert?           5 7.4 Welche Option gibt es bei
2.3 Ab wann und an wen werden Leistungen     Risikoversicherungen? 13
    gewährt?              6
2.4 Wann geben wir eine Erklärung zu 8  Weitere Bestimmungen    13
    unserer Leistungspflicht ab? 6 8.1 Abschluss- und Vertriebskosten,

    Stornoabzug           13
3  Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten 6 8.2 Rechnungsgrundlagen   13
3.1 Welche Mitwirkungspflichten sind zu 8.3 Wie ist das Verhältnis zur
    beachten, wenn Leistungen wegen     Hauptversicherung?    13
    Erwerbsminderung verlangt werden? 7
3.2 Was bedeutet die vorvertragliche 9  Welche Regelungen gelten für Ihre
    Anzeigepflicht?       7    Beteiligung an den Überschüssen? 13
3.3 Welche Folgen hat eine Verletzung 9.1 Wie sind Sie an unseren Überschüssen
    der Mitwirkungspflicht? 8     beteiligt?            13
3.4 Welche Folgen ergeben sich aus 9.2 Grundsätze und Maßstäbe für die
    unrichtigen Angaben zum Beruf und Alter? 9     Überschussbeteiligung Ihres Vertrags 14

9.3 Überschusszuteilung vor Eintritt des
4  Nachprüfung der Erwerbsminderung 9     Leistungsfalls        14
4.1 Was gilt für Sie und uns bei der 9.4 Überschussverwendung vor Eintritt
    Nachprüfung der Erwerbsminderung? 9     des Leistungsfalls    15
4.2 Was gilt bei Tod der versicherten Person? 9 9.5 Überschusszuteilung und -verwendung

    nach Eintritt des Leistungsfalls 15
5  Ausschlüsse             10 9.6 Beteiligung an den Bewertungsreserven
5.1 In welchen Fällen ist der     während der Vertragsdauer mit laufender
    Versicherungsschutz ausgeschlossen? 10     Prämienzahlung        15
5.2 Was gilt bei Kontamination mit 9.7 Beteiligung an den Bewertungsreserven
    ABC-Stoffen?          10     während der Vertragsdauer mit einmaliger

    Prämienzahlung        16
6  Möglichkeiten bei 9.8 Beteiligung an den Bewertungsreserven
   Zahlungsschwierigkeiten,     in der Rentenbezugszeit 16
   Prämienfreistellung und Kündigung 10 9.9 Information über die Höhe der
6.1 Welche Möglichkeiten der     Überschussbeteiligung 17
    Überbrückung können Sie bei
    Zahlungsschwierigkeiten nutzen? 10



P
- 

S
-1

31
5

AVB_EV_EMI_2010_09 Seite 3 von 17

1   Versicherungsschutz ße gefährdet und deshalb nicht ohne ständige
Beaufsichtigung bei Tag und Nacht versorgt wer-

Erwerbsminderungsleistungen aus dieser Zusatzver- den kann.
sicherung können beansprucht werden bei

1.2.2 Pflegebedürftigkeit ist jedoch nicht gegeben
• vollständiger Erwerbsminderung (siehe 1.1),
• Pflegebedürftigkeit (siehe 1.2), • bei Inkontinenz von Darm oder Blase, soweit dies
• schweren Erkrankungen (siehe 1.3), durch sachgerechte Hilfsmittel ausgeglichen wer-
• Verlust von Grundfähigkeiten (siehe 1.4). den kann oder

• bei vorübergehenden akuten Erkrankungen.
Diese Ereignisse werden im Folgenden unter dem
Begriff "Erwerbsminderung" zusammengefasst. 1.2.3 Trotz Unterbrechungen der Pflegebedürftigkeit

von weniger als 3 Monaten werden die anerkannten
Leistungen ununterbrochen fortgeführt.

1.1 Wann liegt vollständige Erwerbsminde-
rung im Sinne dieser Bedingungen vor?

1.3 Inwieweit sind schwere Erkrankungen
1.1.1 Vollständige Erwerbsminderung liegt vor, wenn mitversichert?
die versicherte Person infolge von Krankheit, Kör-
perverletzung, Pflegebedürftigkeit oder Kräfteverfall 6 Ein Leistungsanspruch entsteht auch bei Vorliegen
Monate ununterbrochen außerstande war oder vor- einer der folgenden schweren Erkrankungen:
aussichtlich 12 Monate ununterbrochen außerstan-
de ist, eine übliche Tätigkeit des allgemeinen Ar- Schwerer Herzinfarkt
beitsmarktes regelmäßig mindestens 3 Stunden
täglich auszuüben. 1.3.1 Absterben eines Teils des durch die Koronarar-

terien versorgten Herzmuskelgewebes, nachgewie-
1.1.2 Vollständige Erwerbsminderung liegt nicht oder sen durch
nicht mehr vor, wenn die versicherte Person imstan-
de ist, eine übliche Tätigkeit des allgemeinen Ar- • neu auftretende, für einen Herzinfarkt typischen
beitsmarkts regelmäßig 3 Stunden und mehr täglich EKG-Veränderungen (z. B. ST-Hebung),
auszuüben oder wenn die versicherte Person eine • eindeutige Erhöhung von herzinfarktspezifischen
selbstständige Tätigkeit tatsächlich ausübt. Eine Ab- Enzymen (z. B. CPK, CKMB, LHD), Myoglobin
gabe des Betriebs bzw. der Firma (Kanzlei, Gewerbe, oder Troponin I bzw. T.
etc.) oder von Gesellschaftsanteilen ist keine Vor-
aussetzung für eine vollständige Erwerbsminderung. Die Pumpleistung des Herzens muss durch den In-

farkt in einem Ausmaß eingeschränkt sein, dass
nach Ablauf von 6 Monaten eine Ejektionsfraktion

1.2 Welche Kriterien gelten bei Pflegebedürf- (Auswurf- oder Pumpleistung des Herzens, d. h. die
tigkeit? Menge, die nach der Füllungsphase der Herzkam-

mern tatsächlich in den Kreislauf gelangt) von nicht
1.2.1 Vollständige Erwerbsminderung wird bei Pfle- mehr als 40 % gemessen werden kann.
gebedürftigkeit angenommen. Diese besteht, wenn
mindestens eine der folgenden Voraussetzungen Ein Anspruch auf Leistung besteht nur, wenn der
eingetreten ist und mindestens 6 Monate ununter- Herzinfarkt und die eingeschränkte Pumpleistung des
brochen andauern wird bzw. angedauert hat. Herzens mit gesicherten kardiologisch-internisti-

schen Diagnosen nachgewiesen werden. Es muss
Die versicherte Person benötigt ständig die Hilfe ei- sich um einen frischen, akut aufgetretenen Infarkt
ner anderen Person handeln, der mit den dann geltenden kardiologi-

schen Nachweisverfahren eindeutig belegt wurde.
• beim Fortbewegen im Zimmer trotz Inanspruch-

nahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls, Ein Leistungsanspruch endet, wenn sich im Rahmen
• beim Aufstehen und Zubettgehen, einer Nachprüfung (siehe 4.1) ergibt, dass die ge-
• beim Einnehmen von Mahlzeiten trotz kranken- messene Herzpumpleistung den Wert 40 % über-

gerechter Hilfsmittel, steigt.
• beim Verrichten der Notdurft oder
• aufgrund einer erforderlichen Bewahrung. Be- Nicht gedeckt sind

wahrung liegt vor, wenn die versicherte Person
wegen einer seelischen Erkrankung oder geisti- • stummer Herzinfarkt,
gen Behinderung sich oder andere in hohem Ma- • Herzinfarkt, der zwar mit Troponin I- oder T-Er-
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höhung, aber ohne ST-Hebung abläuft Norm. Ein Restsehvermögen kleiner als 1/50 der Norm
(NSTEMI), bedeutet, dass ein Gegenstand, den ein Normalsich-

• andere akute Koronarsyndrome, tiger in 50 Meter erkennt, erst in ein Meter Entfer-
• andere Erkrankungsformen des Herzmuskels und nung erkannt wird.

der Herzkranzgefäße, wie z. B. Angina Pectoris.
Die Diagnose muss durch einen Augenarzt gesichert

Schwerer Krebs sein.

1.3.2 Vorliegen eines über das Stadium T1 hinausge- Lähmung
henden und histologisch (= durch feingewebliche
oder mikroskopische Untersuchung) nachgewiese- 1.4.2 Vollständige und nicht mehr behebbare Läh-
nen malignen (= bösartigen) Tumors, der charakteri- mung von mindestens 2 Gliedmaßen (Arm oder
siert ist durch eigenständiges Wachstum, infiltrative Bein). Die Behinderung muss durch geeignete neu-
Wachstumstendenz (= Eindringen in fremde Körper- rologische Befunde bestätigt sein.
gewebe) und Metastasierungstendenz (= Bildung von
Tochtergeschwulsten). Taubheit

Unter den Begriff "schwerer Krebs" fallen auch die 1.4.3 Vollständiger, dauerhafter und nicht mehr be-
malignen Tumorformen des Bluts, der blutbildenden hebbarer Verlust des gesamten Hörvermögens auf
Organe und des Lymphsystems einschließlich beiden Ohren. Gleichzusetzen mit einer Taubheit ist
Leukämien (= Blutkrebs), Lymphomen und Morbus eine beidseitige Hörminderung von mindestens 80 dB
Hodgkin (= Lymphdrüsenkrebs). in der Tonschwellenaudiometrie (= Hörtest) auf allen

Frequenzen auch unter Verwendung von Hörhilfen.
Ausgeschlossen sind jedoch

Die Diagnose muss von einem Spezialisten für Hals-
• alle Formen von Lymphomen und Kaposi-Sar- Nasen-Ohrenheilkunde gestellt werden (HNO-

komen bei gleichzeitig vorhandener HIV-Infektion, Facharzt) und durch eine Audiometrie bestätigt wer-
• Vorstufen von Krebserkrankungen, wie z. B. den.

nichtinvasive Carcinomata-in-situ (einschließlich
Zervixdysplasie CIN-1, CIN-2 und CIN-3), son- Verlust zweier Gliedmaßen
stige prämaligne oder semimaligne Tumoren,

• alle Tumoren der Prostata, die histologisch nicht 1.4.4 Verlust von mindestens 2 Gliedmaßen durch
mindestens als Stadium B (II) bzw. als T2 ge- vollständige körperliche Abtrennung oberhalb des
kennzeichnet wurden, Handgelenks bzw. des Knöchels. Geleistet wird auch

• alle Hauttumore¶mit Ausnahme aller invasiven bei erfolgter Replantation (= Wiederannähen) der
malignen Melanome (= schwarzer Hautkrebs); abgetrennten Gliedmaßen.
diese sind ab dem Stadium T2 gedeckt.

Schlaganfall 2   Versicherungsleistungen

1.3.3 Dauerhafte Schädigung des Gehirns durch ei- 2.1 Welche Leistungen erbringen wir?
nen Hirninfarkt (Blutung oder Embolie/Gefäßver-
schluss) mit nicht mehr behebbaren neurologischen Wird die versicherte Person während der Dauer die-
Folgeerscheinungen und entsprechenden pathologi- ser Zusatzversicherung, frühestens nach dem Beginn
schen (= krankhaften) Befunden in der bildgebenden des Versicherungsschutzes erwerbsgemindert, er-
Diagnostik des Gehirns (Computertomographie oder bringen wir in Abhängigkeit des versicherten Lei-
Kernspintomographie). stungsumfangs folgende Leistungen:

Befreiung von der Prämienzahlungspflicht
1.4 Was gilt bei der Beeinträchtigung von

Grundfähigkeiten? 2.1.1 Nach Ablauf der Karenzzeit sind Sie voll oder
teilweise von der Zahlung der Prämien, die für die

Ein Leistungsanspruch entsteht auch bei Verlust ei- Hauptversicherung und die eingeschlossenen Zu-
ner der folgenden Grundfähigkeiten: satzversicherungen zum Zeitpunkt des Eintritts der

Erwerbsminderung vereinbart sind, befreit.
Blindheit

Zahlung einer Rente, sofern diese mitversichert ist
1.4.1 Vollständiger, dauerhafter und nicht mehr be-
hebbarer Verlust des Sehvermögens auf beiden Au- 2.1.2 Zusätzlich zur Prämienbefreiung (siehe 2.1.1)
gen mit einem Restsehvermögen kleiner als 1/50 der können Sie eine Erwerbsminderungsrente mitversi-
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chern. Die zum Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbs- 2.2 Welche Leistungen sind zusätzlich versi-
minderung vereinbarte Rente zahlen wir nach Ablauf chert?
der Karenzzeit monatlich im Voraus.

Befristetes Anerkenntnis
Garantiert steigende Prämienbefreiung, sofern diese
mitversichert ist 2.2.1 Dauert die Leistungsprüfung ohne unser Ver-

schulden über ein Jahr seit Anmeldung der Erwerbs-
2.1.3 Ergänzend zur Prämienbefreiung (siehe 2.1.1) minderung und ist Erwerbsminderung über die Ka-
erhöhen sich nach Eintritt des Versicherungsfalls renzzeit hinaus zu erwarten, können wir zeitlich be-
planmäßig die Prämien um den von Ihnen bei Ver- fristete Leistungen anerkennen, sofern der Versiche-
tragsabschluss festgelegten Prozentsatz und die sich rungsnehmer oder die versicherte Person nicht wi-
daraus ergebenden Versicherungsleistungen (Dyna- dersprechen und die endgültige Entscheidung nicht
mik). Die Befreiung von der Prämienzahlung für diese abwarten wollen (siehe 2.4.3).
Dynamik ist nur mitversichert, sofern Sie das gegen
Mehrprämie vereinbaren. 2.2.2 Derartige Leistungen sind für uns selbst dann

nicht rückforderbar, wenn keine Erwerbsminderung
Die erste Erhöhung im Rahmen dieser Dynamik er- vorgelegen haben sollte. Zum Ablauf eines derart
folgt zu Beginn des Versicherungsjahres, das auf den befristeten Anerkenntnisses können wir die Lei-
Beginn unserer Leistungspflicht folgt. Über den Be- stungsprüfung nach den vertraglichen Regeln der
ginn der Dynamik und die jährlichen Leistungserhö- Erstprüfung vornehmen.
hungen sowie die befreiten Prämienerhöhungen er-
halten Sie vor der Erhöhung eine Mitteilung. Ein Wi- Stundung der Prämien
derspruchsrecht für die dynamischen Erhöhungen, die
aus der garantiert steigenden Prämienbefreiung re- 2.2.3 Auch nach Anmeldung von Erwerbsminderung
sultieren, besteht nicht. sind die Prämien weiter zu zahlen. Auf Verlangen

stunden wir die Prämien nach Ablauf der Karenzzeit
Es erfolgen keine prämienbefreiten dynamischen Er- bis zur Entscheidung über unsere Leistungspflicht und
höhungen mehr, wenn darüber hinaus bis zum Abschluss eines gerichtli-

chen Verfahrens.
• die Leistungsdauer der Erwerbsminderungs-Zu-

satzversicherung endet, Eine Stundung erfolgt längstens jedoch für 3 Jahre
• keine Erwerbsminderung mehr vorliegt, nach Ablauf der Karenzzeit. Stundungszinsen be-
• die Prämienzahlungsdauer abläuft oder rechnen wir dabei nicht.
• das letzte Versicherungsjahr der Hauptversiche-

rung beginnt. Bitte beachten Sie hierzu auch die Auswirkungen auf
die Überschussbeteiligung (siehe 8.3.3).

Soweit Sie eine Dynamik für die Zeit vor einer mögli-
chen Erwerbsminderung vereinbart haben, gelten die 2.2.4 Nach Ablauf der Stundung sind die gestunde-
Bedingungen für die Lebensversicherung mit plan- ten Prämien unverzüglich nachzuzahlen. Auf Verlan-
mäßiger Erhöhung der Prämien und Leistungen gen können die gestundeten Prämien durch Ver-
ohne erneute Gesundheitsprüfung (Dynamik). rechnung mit dem Guthaben der Hauptversicherung

getilgt werden. Sollte die Tilgung auf diesem Wege
Sonstige Regelungen nicht möglich sein, teilen wir Ihnen das unverzüglich

mit. Sollte eine unverzügliche Nachzahlung oder eine
2.1.4 Unser Versicherungsschutz besteht weltweit. Tilgung durch Verrechnung nicht möglich sein und

haben wir kein Leistungsanerkenntnis ausgespro-
2.1.5 Für den Beginn eines Leistungsanspruchs nach chen, können Sie die gestundeten Prämien in einem
Eintritt der Erwerbsminderung können Sie unter- Zeitraum von bis zu 12 Monaten - gerechnet ab Ab-
schiedliche Karenzzeiten oder keine Karenzzeit lauf der Stundung - in Raten zusammen mit den
wählen. laufenden Prämien nachzahlen. Stundungszinsen

berechnen wir dabei ebenfalls nicht.
2.1.6 Außer den im Versicherungsschein ausgewie-
senen garantierten Leistungen erhalten Sie weitere 2.2.5 Lassen Sie sich die Prämien nicht stunden und
Leistungen aus der Überschussbeteiligung (siehe erkennen wir Leistungen aus dieser Zusatzversiche-
Abschnitt 9). rung an, zahlen wir Ihnen die befreiten Prämien rück-

wirkend ab Beginn der Leistungspflicht mit einer
Verzinsung von 5 % p. a. zurück.
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2.3 Ab wann und an wen werden Leistungen Verfügungen
gewährt?

2.3.7 Ansprüche aus der Erwerbsminderungs-Zusatz-
Karenzzeit versicherung können Sie weder abtreten noch ver-

pfänden, ausgenommen an die versicherte Person.
2.3.1 Der Anspruch auf Leistungen entsteht mit Be-
ginn des Kalendermonats nach Eintritt der Erwerbs-
minderung (= Beginn des sechsmonatigen Zeitraums 2.4 Wann geben wir eine Erklärung zu unse-
gemäß Abschnitt 1.1.1) und Ablauf einer vereinbar- rer Leistungspflicht ab?
ten Karenzzeit.

2.4.1 Während der Prüfung Ihres Anspruchs auf
Die Karenzzeit beginnt am Monatsersten nach Eintritt Leistung aus der Erwerbsminderungs-Zusatzversi-
der Erwerbsminderung und endet mit Ablauf der ver- cherung werden wir Sie jeweils innerhalb von 4 Wo-
einbarten Dauer. Während der Karenzzeit muss die chen nach Eingang von Unterlagen gemäß 3.1 über
bedingungsgemäße Erwerbsminderung ununter- erforderliche weitere Prüfungsschritte informieren oder
brochen andauern und am Ende der Karenzzeit noch Ihnen eine Zwischeninformation zukommen lassen.
bestehen. Leistungen für die Karenzzeit werden nicht
geschuldet. 2.4.2 Liegen uns alle Unterlagen und die von uns

eingeholten Informationen (siehe 3.1.2) vor, erklären
Additive Karenzzeit wir innerhalb von 4 Wochen, ob wir bis zum Ablauf

der Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung (siehe
2.3.2 Endet die bedingungsgemäße Erwerbsminde- 4.1) Leistungen anerkennen. Grundsätzlich sprechen
rung und tritt erneut Erwerbsminderung (siehe Ab- wir keine befristeten Anerkenntnisse aus. In begrün-
schnitt 1 Satz 1) aufgrund derselben Ursache(n) ein, deten Einzelfällen können wir jedoch einmalig ein
so werden bereits zurückgelegte volle Kalendermo- zeitlich begrenztes Anerkenntnis bis zu 12 Monaten in
nate der Karenzzeit angerechnet. Textform aussprechen, sofern der Versicherungs-

nehmer oder die versicherte Person nicht widerspre-
Versicherungsfall und Wartezeit chen.

2.3.3 Der Versicherungsfall tritt in den Fällen von 1.3 2.4.3 Gründe für befristete Anerkenntnisse liegen z. B.
und 1.4 mit dem Tag der Bestätigung des eindeuti- vor, wenn für ein unbefristetes Leistungsanerkenntnis
gen fachärztlichen Befunds bzw. Nachweises ein. noch Erhebungen oder Untersuchungen oder deren

Auswertung erforderlich sind oder aus medizinischen
2.3.4 Für Ansprüche aus den in 1.3 genannten Gründen ein Ende der Erwerbsminderung zu erwar-
schweren Erkrankungen beträgt die Wartezeit 3 Ka- ten ist.
lendermonate, gerechnet vom Beginn des Versiche-
rungsschutzes an. Dies bedeutet, ein Leistungsan- 2.4.4 Die Prüfung der Fortdauer der Erwerbsminde-
spruch gemäß 1.3 kann erst entstehen, wenn die rung bei befristetem Anerkenntnis erfolgt nach Ablauf
Ursache frühestens 3 Monate nach Versicherungs- der Frist nach den Grundsätzen der Erstprüfung ge-
beginn eingetreten ist. Nicht versichert sind die in 1.3 mäß Abschnitt 1 dieser Bedingungen; die Regelun-
genannten Erkrankungen, die vor Ablauf der Warte- gen für das Nachprüfungsverfahren gemäß 4.1 gel-
zeit eintreten oder diagnostiziert werden. ten insoweit nicht. Hierfür erforderliche Kosten über-

nehmen wir. Bis zum Ablauf der Frist ist das zeitlich
Bei Vertragserhöhungen und -änderungen gelten die begrenzte Anerkenntnis für uns bindend. Auf eine
Sätze 1 bis 3 für den hinzukommenden Teil des Ver- Beendigung der Leistung infolge Nachprüfung inner-
sicherungsschutzes. halb des befristeten Leistungszeitraums gemäß 2.4.3

verzichten wir. Stellt sich nach Ablauf der Frist her-
2.3.5 Auch wenn mehrere Leistungsvoraussetzungen aus, dass keine Erwerbsminderung vorliegt, werden
im Sinne 1.1 bis 1.4 vorliegen, werden die versicher- die bis dahin gezahlten Leistungen nicht zurückge-
ten Leistungen nicht mehrfach erbracht. fordert.

2.3.6 Nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
können Sie die Erwerbsminderungs-Zusatzversi- 3   Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten
cherung fortführen.

Vor und bei Abschluss sowie während der Vertrags-
laufzeit haben Sie Obliegenheiten zu beachten. De-
ren Verletzung hat schwerwiegende Folgen.
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3.1 Welche Mitwirkungspflichten sind zu be- 3.2 Was bedeutet die vorvertragliche Anzei-
achten, wenn Leistungen wegen Erwerbs- gepflicht?
minderung verlangt werden?

Vorvertragliche Anzeigepflicht
3.1.1 Der Nachweis für die Voraussetzungen der Er-
werbsminderung und ihre Auswirkungen auf die all- 3.2.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im
gemeine Restleistungsfähigkeit muss von Ihnen bzw. Vertrauen darauf, dass Sie alle vor Vertragsab-
der versicherten Person erbracht werden. Hierfür sind schluss in Textform gestellten Fragen wahrheitsge-
uns ohne schuldhaftes Verzögern einzureichen: mäß und vollständig beantwortet haben (vorver-

tragliche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere für die
a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Fragen nach gegenwärtigen oder früheren Erkran-

Erwerbsminderung, kungen, gesundheitlichen Störungen und Be-
b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versi- schwerden, ärztlichen Behandlungen sowie Fragen

cherte Person gegenwärtig behandeln bzw. be- zur beruflichen Tätigkeit und der wirtschaftlichen Si-
handelt oder untersucht haben, über Ursache, tuation.
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer
des Leidens sowie die Auswirkungen des Leidens 3.2.2 Soll das Leben einer anderen Person versichert
auf die Erwerbsfähigkeit, werden, ist auch diese - neben Ihnen - für die wahr-

c) bei Erwerbsminderung infolge Pflegebedürftigkeit heitsgemäße und vollständige Beantwortung der
zusätzlich eine Bescheinigung der Einrichtung, die Fragen verantwortlich.
mit der Pflege betraut ist, über Art und Umfang der
Pflege. Rücktritt

Die hierdurch entstehenden Kosten hat derjenige zu 3.2.3 Wenn Umstände, die für die Übernahme des
tragen, der die Leistungen beansprucht. Versicherungsschutzes Bedeutung haben, von Ihnen

oder der versicherten Person (siehe 3.2.2) nicht oder
3.1.2 Wir können zur Feststellung unserer Leistungs- nicht richtig angegeben worden sind, können wir vom
pflicht außerdem - dann allerdings auf unsere Ko- Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nach-
sten - weitere ärztliche Untersuchungen sowie not- gewiesen wird, dass die vorvertragliche Anzeige-
wendige Nachweise, zusätzliche Auskünfte und Auf- pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
klärungen anfordern. Dies gilt auch für die wirtschaft- worden ist. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vor-
lichen Verhältnisse und deren Veränderungen. Für vertraglichen Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
medizinische Untersuchungen beauftragen wir Ärz- trittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass wir den
te, die nicht in ständigen vertraglichen Bindungen zu Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
uns stehen - also keine so genannten Vertragsärzte. Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,

geschlossen hätten.
Wir können von der versicherten Person weiter ver-
langen, dass sie Ärzte, Krankenhäuser und sonstige 3.2.4 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versiche-
Krankenanstalten sowie Pflegeheime, bei denen sie in rungsschutz. Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des
Behandlung oder in Pflege war und ist, sowie Pfle- Versicherungsfalls erklärt, bleibt unsere Leistungs-
gepersonen, andere Personenversicherer, gesetzli- pflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen
che Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und wird, dass der nicht oder nicht richtig angegebene
Behörden ermächtigt, uns Auskunft zu erteilen. Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung

des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.
können wir verlangen, dass die erforderlichen medi- Haben Sie oder die versicherte Person die Anzeige-
zinischen Untersuchungen in Deutschland durchge- pflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung
führt werden. Darauf können wir verzichten, wenn verpflichtet.
diese Untersuchungen vor Ort nach den von uns in
Deutschland angewendeten Grundsätzen erfolgen. 3.2.5 Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufge-
Notwendige Reise- und Übernachtungskosten hoben wird, zahlen wir den Rückkaufswert gemäß
übernehmen wir. 6.3.3. Die Rückzahlung der Prämien können Sie nicht

verlangen.
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Kündigung getreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der
Frist geltend machen. Haben Sie die Anzeigepflicht

3.2.6 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die vorsätzlich oder arglistig verletzt, beträgt die Frist
Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder 10 Jahre.
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte,
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 3.2.14 Auf unser Anpassungs- und Kündigungsrecht,
von einem Monat kündigen. geregelt in § 19 VVG, verzichten wir dann, wenn die

Verletzung der Anzeigepflicht schuldlos, also nicht von
3.2.7 Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns Ihnen zu vertreten war.
nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch Anfechtung
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3.2.15 Wir können den Versicherungsvertrag auch
3.2.8 Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich anfechten, falls durch unrichtige oder unvollständige
mit der Kündigung in eine prämienfreie Versicherung Angaben bewusst und gewollt auf unsere Annahme-
um (siehe 6.2). entscheidung Einfluss genommen worden ist. Han-

delt es sich um Angaben der versicherten Person,
Rückwirkende Vertragsanpassung können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklä-

ren, auch wenn Sie von der Verletzung der vorver-
3.2.9 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, traglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. 3.2.5
weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an- gilt entsprechend.
gezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingun- Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versi-
gen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbe- cherung
standteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen 3.2.16 Die Regelungen in 3.2.1 bis 3.2.15 gelten bei
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe- einer unsere Leistungspflicht erweiternden Änderung
standteil. oder bei einer Wiederherstellung der Versicherung

entsprechend. Die Fristen gemäß 3.2.13 beginnen
3.2.10 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die mit der Änderung oder Wiederherstellung der Versi-
Prämie um mehr als 10 % oder schließen wir den cherung bezüglich des geänderten oder wiederher-
Versicherungsschutz für den nicht angezeigten Um- gestellten Teils neu zu laufen.
stand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos Erklärungsempfänger
schriftlich kündigen. In der Mitteilung werden wir Sie
auf das Kündigungsrecht hinweisen. 3.2.17 Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch

eine schriftliche Erklärung, die Ihnen gegenüber ab-
Ausübung unserer Rechte zugeben ist. Sofern Sie uns keine andere Person als

Bevollmächtigten benannt haben, gilt nach Ihrem
3.2.11 Wir können die Rechte zum Rücktritt, zur Kün- Ableben ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt,
digung oder zur Vertragsanpassung nur innerhalb diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist auch ein
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist Bezugsberechtigter nicht vorhanden oder kann sein
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver- Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den In-
letzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend haber des Versicherungsscheins zur Entgegennah-
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei me der Erklärung als bevollmächtigt ansehen.
Ausübung unserer Rechte müssen wir die Umstände
angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur
Begründung können wir nachträglich weitere Um- 3.3 Welche Folgen hat eine Verletzung der
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntni- Mitwirkungspflicht?
serlangung angeben.

3.3.1 Solange eine Mitwirkungspflicht nach 3.1 oder
3.2.12 Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Abschnitt 4 von Ihnen, der versicherten Person oder
Vertragsanpassung sind ausgeschlossen, wenn wir dem Ansprucherhebenden vorsätzlich nicht erfüllt
den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtig- wird, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.
keit der Anzeige kannten. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungs-

pflicht sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem
3.2.13 Die genannten Rechte können wir nur inner- der Schwere des Verschuldens entsprechendem
halb von 5 Jahren seit Vertragsabschluss ausüben. Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns
Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser Frist ein- nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht
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grob fahrlässig verletzt haben. Die Ansprüche aus der umfassende Untersuchungen der versicherten Per-
Zusatzversicherung bleiben jedoch insoweit beste- son durch von uns zu beauftragende Ärzte verlan-
hen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Fest- gen. Die Bestimmungen von 3.1.2 gelten entspre-
stellung oder den Umfang sowie die Dauer unserer chend.
Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungspflicht
später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des dann lau- 4.1.3 Hat die versicherte Person nach Beginn der
fenden Monats zur vertragsgemäßen Leistung ver- Leistungen ihren ständigen Aufenthalt im Ausland, so
pflichtet. können wir jederzeit verlangen, dass die versicherte

Person oder der Versicherungsnehmer Unterlagen
3.3.2 Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit über die Fortdauer der Erwerbsminderung vorlegt. Die
tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei- Kosten hierfür erstatten wir maximal nach den an un-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen serem Sitz geltenden Maßstäben und im Rahmen
haben. dieser Bedingungen. Einmal jährlich können wir um-

fassende Untersuchungen durch von uns beauftrag-
te Ärzte in Deutschland verlangen. Notwendige Rei-

3.4 Welche Folgen ergeben sich aus unrichti- se- und Übernachtungskosten übernehmen wir. Die
gen Angaben zum Beruf und Alter? Bestimmungen von 3.1.2 gelten entsprechend.

Bei schuldhafter Verletzung der vorvertraglichen An- 4.1.4 Den Wegfall der vollständigen Erwerbsminde-
zeigepflicht durch eine unrichtige Angabe des Alters rung oder der Pflegebedürftigkeit oder die Verbesse-
oder des bei Antragstellung auf Versicherungsschutz rung des allgemeinen Restleistungsvermögens auf
ausgeübten Berufs gilt: 3 Stunden und mehr täglich sowie eine festgestellte

höhere Pumpleistung des Herzens als 40 % müssen
3.4.1 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, Sie uns unverzüglich anzeigen, sofern Sie Leistungen
weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an- aus diesem Vertrag erhalten oder beantragt haben.
gezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, Gleiches gilt bei Tod der versicherten Person.
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingun-
gen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbe- 4.1.5 Ist der Anspruch auf Leistungen (siehe Ab-
standteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung schnitt 1) weggefallen oder der Tod eingetreten,
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen stellen wir unsere Leistungen ein. In diesem Fall in-
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe- formieren wir den Anspruchsberechtigten schriftlich
standteil. über die Veränderungen oder die Einstellung der

Leistungen. Diese Information können wir auch in
3.4.2 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Textform übermitteln.
Prämie um mehr als 10 % oder schließen wir den
Versicherungsschutz für den nicht angezeigten Um- Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem Ab-
stand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines lauf des 3. Monats nach Zugang unserer Erklärung
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kün- bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch
digen. In der Mitteilung werden wir Sie auf das Kün- die Prämienzahlung wieder aufgenommen werden. Ist
digungsrecht hinweisen. keine Erwerbsminderungsrente mitversichert, muss

die Prämienzahlung zu Beginn des darauf folgenden
3.4.3 Im Übrigen gilt 3.2 entsprechend. Prämienzahlungsabschnitts wieder aufgenommen

werden.

4   Nachprüfung der Erwerbsminderung 4.1.6 Liegt Erwerbsminderung infolge Pflegebedürf-
tigkeit vor und hat sich die Art des Pflegefalls geän-

4.1 Was gilt für Sie und uns bei der Nachprü- dert oder sein Umfang gemindert, mit der Folge dass
fung der Erwerbsminderung? keine der in 1.2 genannten Pflegekategorien erfüllt

sind, stellen wir unsere Leistungen ein. 4.1.5 Satz 2
4.1.1 Wir sind berechtigt, die Voraussetzungen für ei- bis 5 gelten entsprechend, wenn wir unsere Leistun-
nen Leistungsanspruch und den Grad der Erwerbs- gen einstellen.
minderung nachzuprüfen. Auf eine Nachprüfung ver-
zichten wir in den Fällen von 1.3.2 und 1.3.3 (schwe-
rer Krebs und Schlaganfall) sowie 1.4 (Blindheit, 4.2 Was gilt bei Tod der versicherten Person?
Lähmung, Taubheit und Verlust zweier Gliedma-
ßen). Bei Tod der versicherten Person enden die Leistun-

gen und diese Zusatzversicherung zum Ende des
4.1.2 Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten Sterbemonats.
jederzeit sachdienliche Auskünfte und einmal jährlich
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5   Ausschlüsse 6   Möglichkeiten bei Zahlungsschwierigkei-
ten, Prämienfreistellung und Kündigung

5.1 In welchen Fällen ist der Versicherungs-
schutz ausgeschlossen? 6.1 Welche Möglichkeiten der Überbrückung

können Sie bei Zahlungsschwierigkeiten
Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unab- nutzen?
hängig davon, wie es zu der Erwerbsminderung ge-
kommen ist. Soweit nicht etwas anderes vereinbart Wenn Sie vorübergehend nicht in der Lage sind, die
ist, besteht kein Versicherungsschutz, wenn die Er- Prämien zu zahlen, stehen außer der Prämienfrei-
werbsminderung verursacht ist stellung und Kündigung grundsätzlich weitere Mög-

lichkeiten zur Verfügung, um Zahlungsschwierigkei-
a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse ten zu überbrücken.

oder innere Unruhen, sofern die versicherte Per-
son auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen 6.1.1 Vorbehaltlich der zum jeweiligen Zeitpunkt bei
hat. Swiss Life geltenden Regelungen und vertragsbezo-
Diese Einschränkung gilt nicht, wenn die versi- gener Voraussetzungen, z. B. Vertragszustand und
cherte Person in unmittelbarem oder mittelbarem ausreichender Rückkaufswert der Hauptversiche-
Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen rung, stehen zur Verfügung:
erwerbsgemindert wird, denen sie während eines
Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik • Bonusrückkauf aus der Hauptversicherung,
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht • Teilrückkauf der Hauptversicherung,
aktiv beteiligt war. • Stundung der fälligen Prämien,

b) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafba- • Policendarlehen,
ren Versuch eines Verbrechens oder Vergehens • befristete Prämienfreistellung,
durch die versicherte Person. Dieser Ausschluss • Prämienfreistellung mit anschließender Wieder-
gilt nicht bei fahrlässigen und grob fahrlässigen inkraftsetzung.
Verstößen (z. B. im Straßenverkehr).

c) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit, Über Einzelheiten geben wir Ihnen bei drohenden
mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall, Zahlungsschwierigkeiten gerne Auskunft. Kontaktie-
Pflegebedürftigkeit, Selbstverletzung oder durch ren Sie uns, damit wir gemeinsam nach einer Lösung
versuchte Selbsttötung. Wenn uns jedoch nach- für Sie suchen können.
gewiesen wird, dass die Handlung in einem die
freie Willensbestimmung ausschließenden Zu-
stand krankhafter Störung der Geistestätigkeit 6.2 Wann können Sie Ihre Versicherung prä-
begangen worden ist, werden wir bedingungsge- mienfrei stellen?
mäß leisten.

d) durch eine widerrechtliche Handlung, mit welcher Diese Zusatzversicherung können Sie nur zusam-
der Versicherungsnehmer oder der Berechtigte men mit der Hauptversicherung in eine prämienfreie
vorsätzlich im Sinne des Strafrechts die Erwerbs- Versicherung umwandeln. Setzen Sie die Prämien-
minderung der versicherten Person herbeigeführt zahlung aus, verringert sich natürlich auch Ihr Versi-
hat. cherungsschutz.

Prämienbefreiung bei Erwerbsminderung
5.2 Was gilt bei Kontamination mit ABC-Stof-

fen? 6.2.1 Bei einer teilweisen Prämienbefreiung der
Hauptversicherung und Zusatzversicherungen wird

Wird die Erwerbsminderung unmittelbar oder mittel- die Prämienbefreiung bei Erwerbsminderung im sel-
bar durch den vorsätzlichen Einsatz von atomaren, ben Umfang angepasst. Bei einer vollständigen Prä-
biologischen oder chemischen Waffen oder den vor- mienfreistellung endet die versicherte Prämienbefrei-
sätzlichen Einsatz oder die vorsätzliche Freisetzung ung bei Erwerbsminderung, ebenso eine mitversi-
von radioaktiven, biologischen oder chemischen cherte garantiert steigende Prämienbefreiung (2.1.3).
Stoffen verursacht, besteht keine Beschränkung un-
serer Leistungspflicht, soweit der Einsatz oder die Erwerbsminderungsrente
Freisetzung durch Dritte erfolgt.

6.2.2 Bei einer teilweisen Prämienfreistellung vermin-
dert sich eine versicherte Erwerbsminderungsrente.
Bei vollständiger Prämienfreistellung setzen wir eine
versicherte Erwerbsminderungsrente auf eine prä-
mienfreie Erwerbsminderungsrente herab. Die prä-
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mienfreie Erwerbsminderungsrente wird zum Schluss Deckungskapital, das sich bei gleichmäßiger Ver-
der laufenden Versicherungsperiode unter Zugrun- teilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebs-
delegung des Deckungskapitals mit AK-Verteilung kosten (AK) auf die ersten 60 Monate der Versiche-
(siehe 6.2.7) errechnet, vermindert um den gemäß rungsdauer ergibt. Beträgt die Versicherungsdauer
8.1 vereinbarten Abzug. Ausstehende Forderungen weniger als 60 Monate, erfolgt die Verteilung auf die
(z. B. rückständige Prämien) ziehen wir ebenfalls ab. Versicherungsdauer. Die AK werden unter Beach-

tung der aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze an-
Die Berechnung erfolgt nach anerkannten Regeln der gesetzt (siehe Abschnitt 3 der Allgemeinen Bedin-
Versicherungsmathematik mit den Rechnungs- gungen für die Hauptversicherung).
grundlagen der Prämienkalkulation, die für diesen
Vertrag gelten.

6.3 Wann können Sie Ihre Versicherung kün-
6.2.3 Das zuletzt gegebene Verhältnis zwischen der digen und welche Folgen hat dies?
versicherten Erwerbsminderungsrente und der ga-
rantierten Leistung aus der Hauptversicherung wird 6.3.1 Eine Zusatzversicherung, für die laufende Prä-
durch die Umwandlung in eine prämienfreie Versi- mien zu zahlen sind, können Sie für sich allein kündi-
cherung nicht verändert. gen. In den letzten 5 Versicherungsjahren vor Ablauf

der Hauptversicherung, bei Rentenversicherungen in
Im Allgemeinen ergibt sich eine prämienfreie Rente den letzten 5 Jahren vor dem (spätesten) vereinbar-
nicht vor dem 2. Versicherungsjahr (in Verbindung ten Rentenbeginn kann die Zusatzversicherung je-
mit einer kapitalbildenden Hauptversicherung). Auf- doch nur zusammen mit der Hauptversicherung ge-
grund der Besonderheit dieser Versicherung steht in kündigt werden.
den letzten Jahren vor Ablauf keine prämienfreie
Rente zur Verfügung. 6.3.2 Eine Zusatzversicherung, für die keine Prämien

mehr zu zahlen sind (prämienfreie Zusatzversiche-
6.2.4 Eine Fortführung der Zusatzversicherung bei ei- rung), können Sie nur zusammen mit der Hauptver-
ner Prämienfreistellung ist allerdings nur möglich, sicherung kündigen.
wenn die Hauptversicherung die in den Allgemeinen
Bedingungen für die Hauptversicherung genannte 6.3.3 Eine Kündigung ist mit Nachteilen für Sie ver-
prämienfreie Mindestversicherungssumme bzw. bunden. Bei der Erwerbsminderungs-Zusatzversi-
Mindestrente erreicht. Reicht der aus der Zusatzver- cherung werden die Prämien im Wesentlichen durch
sicherung für die Bildung der prämienfreien Erwerbs- das getragene Risiko verbraucht. Des Weiteren müs-
minderungsrente zur Verfügung stehende Betrag sen wir die Kosten für das Einziehen der Prämien und
nicht aus, verwenden wir diesen Betrag zur Erhö- die Verwaltung der Versicherung aus den Prämien
hung der prämienfreien Leistung der Hauptversiche- bestreiten. Für die Beratung bei Abschluss einer Ver-
rung. Damit endet die Zusatzversicherung. sicherung insbesondere durch den Vermittler und das

Einrichten eines Vertrags entstehen ebenfalls Ko-
6.2.5 Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus sten.
der Hauptversicherung wird die Zusatzversicherung im
gleichen Verhältnis angepasst und es gelten 6.2.1 bis Der Rückkaufswert entspricht also in keinem Fall der
6.2.4 entsprechend. Summe der gezahlten Prämien, sondern dem zum

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung be-
Wiederinkraftsetzung nach Prämienfreistellung rechneten Deckungskapital der Zusatzversicherung,

vermindert um den gemäß 8.1 vereinbarten Abzug.
6.2.6 Soll eine herabgesetzte prämienfreie oder erlo- Ausstehende Forderungen (z. B. rückständige Prä-
schene Versicherung wieder in Kraft gesetzt werden, mien) ziehen wir ebenfalls ab.
haben wir das Recht, das Risiko neu auf den Zeit-
punkt der Wiederinkraftsetzung zu entscheiden. Die Berechnung erfolgt nach anerkannten Regeln der

Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
Erfolgt die Wiederinkraftsetzung innerhalb von grundlagen der Prämienkalkulation, die für diesen
6 Monaten nach Prämienfreistellung oder Löschung Vertrag gelten.
bzw. ab dem Zeitpunkt, ab dem die Prämien unbe-
zahlt sind, verzichten wir auf eine Gesundheitsprü- Ein Rückkaufswert ergibt sich im Allgemeinen erst ab
fung, sofern der Versicherungsfall zum Zeitpunkt des dem 3. Versicherungsjahr. Auch in den Folgejahren
Zugangs des Antrags auf Wiederinkraftsetzung noch sind wegen der benötigten Risikoprämien, der Ab-
nicht eingetreten ist. schluss- und Verwaltungskosten gemessen an den

gezahlten Prämien nur geringe Rückkaufswerte vor-
6.2.7 Das Deckungskapital mit AK-Verteilung ist das handen. Aufgrund der Besonderheit dieser Versiche-
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rung steht in den letzten Jahren vor Ablauf kein • Reduzierung oder Wegfall der Invaliditätsversor-
Rückkaufswert zur Verfügung. gung der versicherten Person aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung, einer arbeitgeberfinan-
6.3.4 Mit Kündigung erlischt die Zusatzversicherung. zierten betrieblichen Altersvorsorge oder einem

berufsständischen Versorgungswerk, in dem die
versicherte Person aufgrund einer Kammerzuge-

7   Sonstige Änderungen der Versicherung hörigkeit pflichtversichert ist,
• Aufnahme eines Darlehens im gewerblichen Be-

7.1 Welche Bestimmungen können geändert reich oder zum Erwerb von selbst genutztem Im-
werden? mobilieneigentum durch die versicherte Person in

Höhe von mindestens 50.000 Euro,
7.1.1 Wir sind gemäß § 164 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) berechtigt, wenn es zur Fortführung sofern dieses Recht innerhalb von 3 Monaten nach
dieser Zusatzversicherung notwendig ist, Vertrags- Eintritt mindestens eines der genannten Ereignisse
bestimmungen, die durch eine höchstrichterliche schriftlich und unter Beifügung entsprechender
Entscheidung oder durch einen bestandkräftigen Nachweise bei uns geltend gemacht wird und im
Verwaltungsakt für unwirksam erklärt wurden, unter Zeitpunkt des maßgeblichen Ereignisses die ver-
Beachtung gegenseitiger Interessen durch Regelun- bleibende Vertragsdauer noch mindestens 20 Jahre
gen zu ersetzen, die für beide Seiten zumutbar sind beträgt und die versicherte Person weder erwerbs-
und dem Vertragszweck möglichst gerecht werden. gemindert im Sinne unserer Bedingungen ist noch

Leistungen aus einer Erwerbsminderungsversiche-
Diese neuen Regelungen werden 2 Wochen, nach- rung erhält.
dem die neuen Regelungen und die hierfür maß-
geblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitge- Eine Erhöhung der versicherten Leistungen ist von
teilt worden sind, Vertragsbestandteil. einer wirtschaftlichen Risikoprüfung abhängig. Die

hierfür erforderlichen Unterlagen sind von der versi-
7.1.2 Wir verzichten bei Ihrem Vertrag auf das Recht cherten Person bereitzustellen. Die wirtschaftliche
zur Anpassung der Prämien gemäß § 163 VVG. Risikoprüfung orientiert sich an dem zum Anpas-

sungszeitpunkt ausgeübten Beruf und den dann gel-
tenden Richtlinien. Diese stellen wir Ihnen auf Wunsch

7.2 Welche Nachversicherungsgarantie gibt gerne zur Verfügung.
es?

Umfang der Anpassung
7.2.1 Sofern vereinbart, können Sie Ihre Versiche-
rung auch während der Vertragslaufzeit an verän- 7.2.3 Die Erhöhung der versicherten Leistungen ist -
derte Bedarfssituationen im Rahmen der folgenden im Rahmen der Tarifgrenzen - insgesamt begrenzt
Gestaltungsmöglichkeiten anpassen. auf 100 % der zu Vertragsbeginn versicherten Lei-

stungen. Die bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten
Zeitpunkt der Anpassung Dynamik-Erhöhungen werden angerechnet. Die Er-

höhung muss bei der Erwerbsminderungs-Zusatz-
7.2.2 Sie haben das Recht, den Versicherungsum- versicherung mindestens 100 Euro monatliche Er-
fang der bestehenden prämienpflichtigen Erwerbs- werbsminderungsrente betragen.
minderungs-Zusatzversicherung und ggf. der prä-
mienpflichtigen Hauptversicherung unabhängig von- 7.2.4 Für die Anpassung gelten die dem Vertrag zu-
einander und ohne erneute medizinische Risikoprü- grunde liegenden Tarife, Rechnungsgrundlagen und
fung zu erhöhen, bei Versicherungsbedingungen sowie der zum Anpas-

sungszeitpunkt ausgeübte Beruf. Für den anzupas-
• Heirat der versicherten Person senden Vertrag vereinbarte Risikozuschläge oder
• Geburt eines Kindes der versicherten Person, besondere Vereinbarungen gelten auch für die aus
• Adoption eines Kindes durch die versicherte Per- der Erhöhung resultierenden Vertragsteile.

son,
• Scheidung der versicherten Person, 7.2.5 Ist eine Dynamik vereinbart, wird sie auf die Form
• Karrieresprung der versicherten Person, wenn B (Erhöhung der Gesamtprämie um einen festen

dieser zu einer Erhöhung des regelmäßigen Prozentsatz) umgestellt und der jährliche Steige-
jährlichen Bruttoeinkommens von mindestens 10 % rungssatz auf 5 % herabgesetzt. Dies geschieht ab
führt (z. B. Gehaltserhöhung durch Wechsel des dem ersten auf den Anpassungszeitpunkt folgenden
Arbeitgebers oder nach Abschluss einer berufli- Erhöhungszeitpunkt.
chen Qualifikation wie Berufsabschluss, Meister-
brief, Studium, Promotion),
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7.3 Welche Option gibt es beim Überschuss- 8.3 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversiche-
verwendungs-System Bonusrente? rung?

Sinkt die in Prozent der versicherten Rente bemes- 8.3.1 Diese Zusatzversicherung bildet mit der Versi-
sene Bonusrente durch Anpassung des Über- cherung, zu der sie abgeschlossen worden ist
schuss-Satzes, können Sie sich ohne erneute Ge- (Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die
sundheitsprüfung in der Höhe so nachversichern, Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. Späte-
dass Ihr bisheriger Versicherungsschutz erhalten stens wenn der Versicherungsschutz aus der Haupt-
bleibt, sofern Erwerbsminderung noch nicht einge- versicherung endet bzw. bei Rentenversicherungen
treten ist. spätestens mit dem vereinbarten Rentenbeginn, er-

lischt auch die Zusatzversicherung.

7.4 Welche Option gibt es bei Risikoversiche- 8.3.2 Ist unsere Leistungspflicht aus der Zusatzversi-
rungen? cherung anerkannt oder festgestellt, berechnen wir

die Leistung aus der Hauptversicherung (Rückkaufs-
Umtausch in eine kapitalbildende Versicherung wert, prämienfreie Versicherungsleistung und Über-

schussbeteiligung der Hauptversicherung) und Zu-
Innerhalb von 10 Jahren nach Vertragsabschluss satzversicherung(en) - ausgenommen die Erwerbs-
können Sie Ihre Risikoversicherung mit eingeschlos- minderungs-Zusatzversicherung - so, als ob die
sener Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung in Prämien unverändert weiter gezahlt wurden.
eine kapitalbildende Versicherung mit Erwerbsmin-
derungs-Zusatzversicherung ohne Gesundheitsprü- 8.3.3 Haben wir auf Ihr Verlangen Prämien gestundet
fung umtauschen, wenn sich weder die Versiche- und besteht nach der Leistungsentscheidung kein
rungsdauer noch die Leistungsdauer und die versi- Anspruch auf Leistungen aufgrund von Erwerbsmin-
cherte Gesamtleistung der Haupt- und Zusatzversi- derung, werden für den Stundungszeitraum, der
cherung erhöhen. 2 Jahre übersteigt, keine Zinsüberschüsse auf Spar-

anteile einer gegebenenfalls vorhandenen kapitalbil-
denden Hauptversicherung gewährt.

8   Weitere Bestimmungen
8.3.4 Soweit in diesen Bedingungen nichts an-

8.1 Abschluss- und Vertriebskosten, Storno- deres bestimmt ist, finden die Allgemeinen Be-
abzug dingungen für die Hauptversicherung sinnge-

mäß Anwendung.
Es ist vereinbart, dass die Abschluss und Vertriebs-
kosten aus den laufenden Prämien getilgt werden und
dass im Falle einer Prämienfreistellung oder Kündi- 9   Welche Regelungen gelten für Ihre Beteili-
gung ein Stornoabzug erfolgt. gung an den Überschüssen?

Der Abzug gemäß § 169 Abs. 5 VVG beträgt 4 % 9.1 Wie sind Sie an unseren Überschüssen
der versicherten Jahresleistung. Bei Rückkauf von beteiligt?
außerplanmäßig prämienfrei gestellten Versiche-
rungen erheben wir keinen Stornoabzug. 9.1.1 Wir beteiligen Sie gemäß § 153 VVG an den

etwaigen Überschüssen und ggf. an den Bewer-
Weitere Einzelheiten finden Sie in den Allgemeinen tungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Über-
Bedingungen zur Hauptversicherung (Abschnitte schüsse werden nach den Vorschriften des Handels-
"Vereinbarung zur Verrechnung der Abschluss- und gesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen un-
Vertriebskosten" und "Vereinbarung eines Stornoab- seres Jahresabschlusses festgestellt. Die Bewer-
zugs"). tungsreserven werden dabei im Anhang des Ge-

schäftsberichts ausgewiesen. Der Jahresabschluss
wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer ge-

8.2 Rechnungsgrundlagen prüft und ist unserer Aufsichtsbehörde einzureichen.
Sie können den Geschäftsbericht jederzeit bei uns

Die Tarifkalkulation basiert auf der Sterbetafel der anfordern.
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV 1994 T), einer
unternehmensindividuellen Invalidisierungstafel SL Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbe-
2005 EMI) und einem Rechnungszins in Höhe von teiligung der Versicherungsnehmer
2,25 %.

9.1.2 Überschüsse entstehen dann, wenn die Auf-
wendungen für das Erwerbsminderungsrisiko und die
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Kosten günstiger sind, als bei der Tarifkalkulation an- dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen
genommen. An diesen Überschüssen werden die sind. Die Prämien sind so kalkuliert, dass sie für die
Versicherungsnehmer angemessen beteiligt und zwar Deckung von Erwerbsminderungsrisiken benötigt
nach derzeitiger Rechtslage am Risikoergebnis (Er- werden. Für die Bildung von Kapitalerträgen stehen
werbsminderungsrisiko) grundsätzlich zu mindestens deshalb bei der Erwerbsminderungs-Zusatzversi-
75 % und am übrigen Ergebnis (einschließlich Ko- cherung keine oder allenfalls geringfügige Beträge zur
sten) grundsätzlich zu mindestens 50 % (§ 4 Abs. 4 Verfügung. Daher entstehen keine oder nur geringe
und 5, § 5 Mindestzuführungsverordnung). Bewertungsreserven. Soweit Bewertungsreserven

überhaupt entstehen, werden diese mindestens ein-
Weitere Überschüsse stammen aus den Erträgen der mal jährlich neu ermittelt und nach einem verursa-
Kapitalanlagen. Von den Nettoerträgen derjenigen chungsorientierten Verfahren rechnerisch den ein-
Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungsleistun- zelnen Verträgen zugeordnet. Ein Anspruch auf Be-
gen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzuführungsverord- teiligung an den Bewertungsreserven entsteht je-
nung), erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt doch erst bei Vertragsende. Der dann für diesen
mindestens den in dieser Verordnung genannten Zeitpunkt zu ermittelnde Betrag wird zur Hälfte zu-
Prozentsatz. Daraus werden zunächst, soweit erfor- geteilt. Auch während des Rentenbezugs werden wir
derlich, die garantierten Versicherungsleistungen fi- Sie an den Bewertungsreserven beteiligen. Auf-
nanziert. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für sichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung
die Überschussbeteiligung der Versicherungsneh- bleiben unberührt.
mer.

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter- 9.2 Grundsätze und Maßstäbe für die Über-
schiedlich zum Überschuss bei. Wir haben deshalb schussbeteiligung Ihres Vertrags
gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusam-
mengefasst. Bestandsgruppen bilden wir beispiels- Diese Zusatzversicherung ist grundsätzlich geson-
weise, um das versicherte Risiko wie das Todesfall-, dert am Überschuss beteiligt. Sie gehört zur Be-
Langlebigkeits- oder Erwerbsminderungsrisiko zu standsgruppe der Hauptversicherung, zu der diese
berücksichtigen. Die Verteilung des Überschusses für Zusatzversicherung abgeschlossen wurde.
die Versicherungsnehmer auf die einzelnen Gruppen
orientiert sich daran, in welchem Umfang sie zu sei- Die Mittel für die Überschussanteile werden bei der
ner Entstehung beigetragen haben. Den Über- Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Ge-
schuss führen wir der Rückstellung für Beitragsrück- schäftsjahres finanziert, ansonsten der Rückstellung
erstattung zu, soweit er nicht in Form der so ge- für Beitragsrückerstattung entnommen. Die Höhe der
nannten Direktgutschrift bereits unmittelbar den Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Haupt-
überschussberechtigten Versicherungen gutge- bevollmächtigten für Deutschland auf Vorschlag des
schrieben wird. Diese Rückstellung dient dazu, Er- Verantwortlichen Aktuars nach billigem Ermessen
gebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie unter Berücksichtigung beidseitiger Interessen fest-
darf grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung gelegt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsät-
der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur in ze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbe-
Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Aufsichts- richt können Sie bei uns jederzeit anfordern.
behörde können wir hiervon nach § 56a Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) abweichen, soweit die Abhängig von objektiven Risikomerkmalen, z. B.
Rückstellung nicht auf bereits festgelegte Über- ausgeübter Beruf bei Abschluss, können unter-
schussanteile entfällt. Nach der derzeitigen Fassung schiedliche Überschuss-Sätze zur Anwendung
des § 56a VAG können wir die Rückstellung, im In- kommen.
teresse der Versicherungsnehmer auch zur Abwen-
dung eines drohenden Notstands, zum Ausgleich
unvorhersehbarer Verluste aus den überschussbe- 9.3 Überschusszuteilung vor Eintritt des Lei-
rechtigten Versicherungsverträgen, die auf allgemei- stungsfalls
ne Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen
sind, oder - sofern die Rechnungsgrundlagen auf- 9.3.1 Bei Versicherungen gegen laufende Prämien-
grund einer unvorhersehbaren und nicht nur vor- zahlung besteht die Überschussbeteiligung aus lau-
übergehenden Änderung der Verhältnisse ange- fenden Überschussanteilen (Risikoüberschussantei-
passt werden müssen - zur Erhöhung der Dek- le).
kungsrückstellung heranziehen.

Im Todesfall und bei Rückkauf werden die Über-
9.1.3 Bewertungsreserven entstehen, wenn der schussanteile des laufenden Jahres entsprechend
Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit den hierfür gezahlten Prämien berücksichtigt.
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Im Falle eines Rumpfbeginnjahres berechnet sich die misst sich in Prozent der versicherten Rente bzw.
Höhe der ersten Zuteilung, indem die Zuteilung des Leistung.
vollen Versicherungsjahres mit 1/12 der Anzahl der
Monate des ersten Versicherungsjahres multipliziert 9.4.3 Erleben des Ablaufs der Zusatzversicherung wird
wird. zusätzlich eine Schlusszahlung, bei Tod der versi-

cherten Person oder Rückkauf eine reduzierte
Risikoüberschussanteile Schlusszahlung fällig und ausgezahlt.

9.3.2 Die Zuteilungen der laufenden Risikoüber-
schussanteile erfolgen jeweils zu Beginn des Versi- 9.5 Überschusszuteilung und -verwendung
cherungsjahres. Risikoüberschussanteile werden von nach Eintritt des Leistungsfalls
Versicherungsbeginn an erbracht.

9.5.1 Die Überschussbeteiligung besteht aus lau-
Schlusszahlung fenden Zinsüberschüssen und Risikoüberschüssen.

Sofern Risikoüberschüsse nicht separat ausgewiesen
9.3.3 Bei Erleben des Ablaufs der Zusatzversiche- werden, sind sie in den Zinsüberschüssen enthalten.
rung wird zusätzlich eine Schlusszahlung erbracht.
Die Anwartschaft auf die Schlusszahlung eines Ver- Die Zuteilungen der laufenden Zinsüberschussanteile
sicherungsjahres wird in Prozent der Jahresprämie für inkl. Risikoüberschuss erfolgen jeweils zu Beginn ei-
die Zusatzversicherung gewährt und zum Aus- nes Versicherungsjahres, sofern eine Leistungspflicht
gangswert hinzuaddiert. Die in den Vorjahren mit den wegen Erwerbsminderung zu diesem Zeitpunkt be-
Prozentsätzen der Vorjahre auf die gleiche Weise er- steht.
mittelte Anwartschaft dient als Ausgangswert. Bei
Vertragsbeginn beträgt der Ausgangswert Null. Die Zinsüberschussanteile werden in Prozent des

Deckungskapitals am Zuteilungszeitpunkt gewährt
Zum Ausgleich von Schwankungen der Erträge aus und wie folgt verwendet:
Risikoverlauf und Kostenverlauf können die berech-
neten Anwartschaften später reduziert werden, spä- 9.5.2 Sofern eine Erwerbsminderungsrente geleistet
testens bei Beginn des letzten Versicherungsjahres wird: Erhöhung der Rentenleistung
vor Ablauf der Zusatzversicherung.

Die Leistungen aus der Prämienbefreiung und der
Bei Rückkauf oder bei Tod der versicherten Person Erwerbsminderungsrente (inkl. Bonusrente, falls 9.4.2
vor Ablauf der Zusatzversicherung wird eine redu- gewählt) erhöhen sich zum Beginn eines Versiche-
zierte Schlusszahlung erbracht. rungsjahres um einen jährlich neu festgelegten Pro-

zentsatz der auf das Versicherungsjahr bezogenen
Vorjahresleistung. Die erste Erhöhung erfolgt zu Be-

9.4 Überschussverwendung vor Eintritt des ginn des auf den Leistungsbeginn folgenden Versi-
Leistungsfalls cherungsjahres.

Sie können sich bei Antragstellung für eines der Die so erreichte Gesamtrente ist nur bis zum Falle
nachstehenden Überschussverwendungs-Systeme einer möglichen Reaktivierung garantiert.
entscheiden. Ein späterer Wechsel ist nur mit unse-
rer Zustimmung möglich. Ist nur eine Prämienbefreiung bei Erwerbsminderung

versichert, wird der Gegenwert der jährlichen stei-
9.4.1 Prämienverrechnung genden Leistung verzinslich angesammelt oder aus-

gezahlt.
Die jährlich laufenden Überschussanteile werden
während der prämienpflichtigen Dauer der Zusatz- 9.5.3 Eine Schlusszahlung wird auch dann gewährt,
versicherung in Prozent der Prämien ausgewiesen wenn zuvor Leistungen aus dieser Zusatzversiche-
und mit den fälligen Prämien verrechnet. Endet die rung erbracht wurden (siehe 9.3.3).
Prämienpflicht, werden die danach zugeteilten
Überschussanteile nach dem Bonussystem verwen-
det. 9.6 Beteiligung an den Bewertungsreserven

während der Vertragsdauer mit laufender
9.4.2 Bonusrente Prämienzahlung

Die jährlich laufenden Überschussanteile werden Zusatzversicherungen mit laufender Prämienzahlung
während der Versicherungsdauer der Zusatzversi- sind hinsichtlich der Beteiligung an den Bewertungs-
cherung für eine zusätzliche Leistung nach Eintritt der reserven (gemäß § 153 VVG) nicht überschuss-
Erwerbsminderung verwendet. Die Bonusrente be- berechtigt;  gleiches gilt bei abgekürzter Prämien-
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zahlung. Daher gelten die Bestimmungen zur Beteili- pital (ohne nicht eingezahltes Grundkapital), das Ge-
gung an den Bewertungsreserven in den Allgemei- nussrechtskapital, die nachrangigen Verbindlichkei-
nen Bedingungen für die Hauptversicherung nicht. ten, die Rückstellung für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen sowie den Saldo der Abrechnungs-
verbindlichkeiten und -forderungen aus dem in

9.7 Beteiligung an den Bewertungsreserven Rückdeckung gegebenen Geschäft.
während der Vertragsdauer mit einmaliger
Prämienzahlung Zinsertragsschlüssel

9.7.1 Bei Beendigung der Zusatzversicherung erhält 9.7.4 Die einem (Teil-)Bestand zugeordneten Be-
eine anspruchsberechtigte Zusatzversicherung ge- wertungsreserven werden mittels einer Bemes-
mäß § 153 Abs. 3 VVG mindestens 50 % des ihm sungsgröße (Zinsertragsschlüssel) auf die einzelnen
zugeordneten Anteils an den Bewertungsreserven. Verträge des (Teil-)Bestands aufgeteilt und zuge-
Anspruchsberechtigt sind u.a. Zusatzversicherungen ordnet.
mit einmaliger Prämienzahlung bis zum Beginn des
Rentenbezugs. Der Zinsertragsschlüssel bestimmt sich aus der

Summe der Deckungskapitalien und der Ansamm-
Als Beendigung des Vertrags gelten Tod, Rückkauf lungsguthaben der anspruchsberechtigten Vertrags-
oder Ablauf. teile eines jeden Bilanztermins während der Ver-

tragslaufzeit im Verhältnis zur entsprechenden Sum-
Verteilungsfähige Bewertungsreserven me der Deckungskapitalien und der Ansammlungs-

guthaben aller anspruchsberechtigten Verträge.
9.7.2 Zunächst ermitteln wir die verteilungsfähigen
Bewertungsreserven unseres Unternehmens. Vertei- 9.7.5 Der nach Anwendung des Zinsertragsschlüs-
lungsfähig sind Bewertungsreserven nur in dem sels ermittelte Betrag der Bewertungsreserve wird
Umfang, dass ein Versicherungsunternehmen seiner (gemäß § 153 Abs. 3 VVG) bei Beendigung des
sich aus dem Versicherungsrecht ergebenden Ver- Vertrages zur Hälfte zugeteilt und ausgezahlt.
pflichtung, die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verträge
sicherzustellen (§ 53c Versicherungsaufsichtsge-
setz), noch nachkommen kann. Die verteilungsfähi- 9.8 Beteiligung an den Bewertungsreserven in
gen Bewertungsreserven ermitteln wir zeitnah zum der Rentenbezugszeit
Zuteilungstermin.

9.8.1 Soweit Rentenleistungen aus dieser Zusatzver-
Verteilungsschlüssel sicherung mit einmaliger oder laufender Prämien-

zahlung zu erbringen sind, gilt:
9.7.3 Mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels wird derje-
nige Anteil der verteilungsfähigen Bewertungsreser- 9.8.2 Während der Bezugszeit von Rentenleistungen
ven ermittelt, der dem jeweiligen (Teil-)Bestand der erhält Ihre Zusatzversicherung eine Beteiligung an
anspruchsberechtigten Verträge zuzuordnen ist. Der den Bewertungsreserven gemäß § 153 Abs. 1 und 2
Verteilungsschlüssel wird einmal jährlich im Zuge der VVG. Diese Beteiligung führt zu einer Erhöhung der
Jahresrechnung ermittelt. Er bestimmt sich aus dem laufenden Überschussbeteiligung aller Verträge in
Verhältnis der verteilungsrelevanten Passivposten für der Rentenbezugszeit. Bei der Festlegung der Über-
anspruchsberechtigte Verträge zu der verteilungsre- schussanteilsätze wird die jeweilige Bewertungsre-
levanten Bilanzsumme (höchstens jedoch zur Sum- servensituation berücksichtigt.
me der Kapitalanlagen).

Verteilungsfähige Bewertungsreserven
Die verteilungsrelevanten Passivposten bestehen im
Wesentlichen aus den versicherungstechnischen 9.8.3 Zunächst ermitteln wir die verteilungsfähigen
Bruttorückstellungen zuzüglich der Verbindlichkeiten Bewertungsreserven unseres Unternehmens. Vertei-
aus dem selbst abgeschlossenen Geschäft gegen- lungsfähig sind Bewertungsreserven nur in dem
über Versicherungsnehmer, vermindert um "noch Umfang, dass ein Versicherungsunternehmen seiner
nicht fällige Ansprüche" der Forderungen aus dem sich aus dem Versicherungsrecht ergebenden Ver-
selbst abgeschlossenen Geschäft an Versiche- pflichtung, die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verträge
rungsnehmer. Alle Positionen sind auf die anspruch- sicherzustellen (§ 53c Versicherungsaufsichtsge-
berechtigten Verträge abzugrenzen. Die verteilungs- setz), noch nachkommen kann. Die verteilungsfähi-
relevante Bilanzsumme umfasst neben den vorge- gen Bewertungsreserven ermitteln wir auf Basis der
nannten Positionen der anspruchsberechtigten Ver- Bewertungsreservensituation der zurückliegenden
träge auch die entsprechenden Positionen für die Monate.
nicht anspruchsberechtigten Verträge, das Eigenka-
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Daraufhin wird bestimmt, zu welchem Anteil die ver- schuss zur Erhöhung der Überschussrente des Be-
teilungsfähige Bewertungsreserve dem (Teil-)Be- stands entsprechend dem Überschuss-System des
stand der Verträge in der Rentenbezugszeit zuzu- jeweiligen Vertrags verwendet und führt so zur Erhö-
ordnen ist. Dieser Anteilsatz, der einmal jährlich im hung Ihrer laufenden Rente. Die hierfür ermittelten
Zuge der Jahresrechnung ermittelt wird, bestimmt sich Erhöhungssätze werden auf volle 0,05 % auf- bzw.
aus dem Verhältnis der verteilungsrelevanten Pas- abgerundet. Die sich insgesamt ergebenden Über-
sivposten für Verträge in der Rentenbezugszeit zu der schussanteilsätze werden im Geschäftsbericht ver-
verteilungsrelevanten Bilanzsumme (höchstens je- öffentlicht.
doch zur Summe der Kapitalanlagen).

9.8.4 Die verteilungsfähigen Bewertungsreserven des 9.9 Information über die Höhe der Über-
Unternehmens werden mit diesem Anteilsatz multi- schussbeteiligung
pliziert und ergeben die verteilungsfähigen Bewer-
tungsreserven für den Teilbestand der Verträge in der Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vie-
Rentenbezugszeit. len Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und

von uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Ein-
9.8.5 Dieser Betrag gemäß 9.8.4 wird mit dem Ver- flussfaktor ist dabei die Zinsentwicklung des Kapital-
hältnis der garantierten Jahres-Rentenleistung zur markts. Aber auch die Entwicklung des versicherten
Deckungsrückstellung aller bestehenden Verträge in Risikos und der Kosten sind von Bedeutung. Die
der Rentenbezugszeit multipliziert und den Renten- Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann al-
auszahlungen zugeordnet. so nicht garantiert werden.

Verwendung

9.8.6 Der gemäß 9.8.5 ermittelte Betrag wird im Sin-
ne von § 153 VVG zur Hälfte als laufender Über-


